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GEMEINDE     M I E M I N G 
Aktenzeichen: GR 8/2012 (24) 
  

 

 
 

In der Gemeinderatssitzung am 09.10.2012 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Herrn Strigl Peter, Barwies 232/2 für 

die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage einen Zuschuss zu den Ka-

nalanschlussgebühren in der Höhe von € 798,66 zu gewähren.  

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehenden Bauwerbern folgende 

Zuschüsse zu den Erschließungskosten zu gewähren: 

1) Strigl Peter u. Verena, Barwies 232/2, Einfamilienhaus  
 mit Garage € 853,55 

2) Auderer Evelyn, Barwies 274, Errichtung eines Geräte- u.  
 Hühnerhauses €  34,95 

3) Spielmann Martin, Obermieming 129a, Zubau Lüfterraum u.  
 Pferdeunterstand (Laufstall) €  31,65 

4) Neuner Veronika u. Helmut, Kalkofenweg 9, Gartengerätehaus 
 m. überd. Holzlagerplatz u. überd. Terrasse €  48,32 

5) Post Hannes, Obermieming 147a, überdachte Abstellplätze  
 und Einstellplätze f. landw. Geräte € 337,37 

 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, nachstehenden Personen folgende Solar-

förderung zu gewähren: 

Name Adresse Art m² Förderung  

Hafele Josef und Margarete 

 

Barwies 322/Top 3 

 

Solar 

 
5 

(1/4 v. 20 m²) 

€ 100,-- 

Kranebitter Andreas Höhenweg 30 Solar 20 € 400,-- 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Herrn Kranebitter Andreas, Höhenweg 

30, für die Errichtung einer Stückholzheizung eine Biomassenförderung in der 

Höhe von € 200,-- zu gewähren.  
 
 

Der Gemeinderat nimmt die Auftragserteilungen für das Projekt „Dorferneue-

rung Obermieming“ an nachfolgende Billigstbieter zur Kenntnis: 

a) Baumeisterarbeiten-Baust. 1 ohne Betonpflaster, Rigole (incl. Pendler-PP): 

Fa. Teerag-Asdag  € 188.362,78 incl. MWSt. abzügl. 5 % Skonto  

b) Schlosserarbeiten Baust. 1: 

 Fa. Saurer    €  52.240,27 incl. MWSt. abzügl. 3 % Skonto 

 

Agrargemeinschaft Seeben Alm: 

Der Gemeinderat erteilt der vorliegenden Abrechnung des Wirtschaftsjahres 

2010 mit 11 Ja-, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen und der Abrechnung des 

Wirtschaftsjahres 2011 und dem Voranschlags für das Wirtschaftsjahr 2012 mit 

11 Ja- und 4 Nein-Stimmen die Zustimmung. Der Gemeinderat stimmt weiters mit 

11 Ja- und 4 Nein-Stimmen zu, der Agrargemeinschaft Seeben Alm die Differenz 

zwischen Einnahmen und Ausgaben des Rechnungskreises II der Wirtschaftsjahre 

2010 und 2011 als Zuschuss zu gewähren.  

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, den Budgetposten „631-754 Schutzwas-

serbau – Beitrag zur Wildbachverbauung“ aufzustocken, da für das Jahr 2012 

ein Interessentenbeitrag von ca. € 10.000,-- in Rechnung gestellt wird.  
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Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenänderung der Günter Löscher GmbH, 

Gardinenfabrik, durch die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig zur Kennt-

nis. Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 Gewerbe-

ordnung 1994 angeführten Punkte erhoben. 

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, im Budget 2013 einen Posten für die 

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Gemeindeobjekt (entweder VS 

Untermieming oder Turnsaal Hauptschule) vorzusehen. Die Errichtung wird je-

doch von der Förderzusage des Bundes abhängig gemacht.   

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Errichtung von Photovoltaikanla-

gen im Gemeindegebiet von Mieming zu fördern. Die Förderung beträgt         

€ 80,00/kW, maximale Förderung € 400,00 (d. s. 5 kW). Die Förderung kann bei 

der Gemeinde Mieming schriftlich unter gleichzeitiger Vorlage eines Zah-

lungs- und Errichtungsnachweises beantragt werden. Die Förderaktion beginnt 

mit 01.01.2013.  

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den aliquoten Finanzierungsanteil von 

rund € 9.695,-- netto zzgl. 10 % MWSt. für den Skibus Winter 2012/13 Miemin-

ger Plateau-Seefeld zu übernehmen.  

 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, Frau Stern Anni als beratendes Mit-

glied des Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialausschusses stellvertretend 

für Prof. Kittinger nachzunominieren. 

 

 

Gemeindebewohner, die behaupten, dass Organe der Gemeinde Gesetze oder Ver-

ordnungen verletzt haben, können beim Gemeindeamt Mieming schriftlich Auf-

sichtsbeschwerde erheben. 

 

Der Bürgermeister: 

Dr. Franz Dengg  

Mieming, 10.10.2012 

 

Angeschlagen am: 10.10.2012 

Abgenommen am:  


